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-Entwurf- 

Satzung 

zur 4. Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Friedeburg und der 
Jugendordnung für die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Friedeburg vom 15.12.1994, zuletzt geändert am 27.03.2014. 

Aufgrund der §§ 10 und 8  des  Niedersächsischen  Kommunalfassungsgesetzes  (NKomVG  
in  der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307) und der §§ 1 und 2 des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr 
(NBrandSchG) vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.12.2012 (Nds. GVBL. S. 589) hat der Gemeinderat der Gemeinde Friedeburg in seiner 
Sitzung am …........... folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
 
Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Friedeburg 
 
§ 11 a - Mitglieder der Kinderabteilung 
 
(1) Die Ortsfeuerwehren können mit Zustimmung des Gemeinderates eine Kinderabteilung 

(Kinderfeuerwehr) einrichten. 
 
(2) Die Kinderabteilung (Kinderfeuerwehr) ist eine selbstständige Abteilung der 

Ortsfeuerwehr. Mitglied können Kinder aus der Gemeinde Friedeburg im Alter zwischen 6 
und 12 Jahren sein, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt.  

 
(3) Über die Aufnahme in die Kinderabteilung (Kinderfeuerwehr) entscheidet das 

Ortskommando. 
 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 01.07.2016 in Kraft.  
 
Friedeburg, den  
 
 
Gemeinde Friedeburg  
Der Bürgermeister  
  
  
  
Goetz  
 


